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,67der:Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates xv. GP 

1979 10 08 

Regie~ungsvorlage 

Bundesgesetz yem XXXXXXX, mit 
dem das Grundsteuergesetz 1955 geändert 

wird (Grundsteuergesetz-Novelle 1979) . 

Der Nationalrat :hat ,beschlossen: 

Artikel! 

Das Grundsteuerge&etz 19'55, BGB:I. Nr. 149" in 
,der Fassung der 'Bundesgesetze BGBl. Nr. 146 und 
327/1963, 182'/1965, 406/11974unod 32'0/1977 wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Z.1 lit.!b des § 2 hat zu lauten: 
"b) der .osterreichisehenBundesbahnen, der für 

ihre Betrielbs- oder Verwaltungszwecke be
nutzt wird. Die Befreiung beschränkt sich 
bei -dem Grun'dbesitz, der für Betriebs
zwecke benutzt wird, .au'f die Hälfte ,der an 
sich zu -ent,richtenden Steu~r;" 

2. In Z. 5 des § 2 ist .folgendelit . .cl anzufügen: 
"cl) Grundbesitz einer ges,etzlich anerkannten 

Kirche oder Religion.sgeseUschaft oder 
einer anderen Körperschaft ,des öffe,ndichen 
Rechtes, der "'Oill der gesetzlich .anerkannt'en 
Kirche oder ReIigionsgesellschaft als Aolten
heim benutzt wir,d', wenn ·der hestimmungs
·gemäße Gebrauch ,der AHgemeinhei,t frei
steht und ,das Entgelt nicht in der Absicht, 
Gewinn .zuerzielen, gefordert wird i" . 

3. Die Z. 7 lit. b des § 2 hat zu lauten: 

."b) Grundhesitz, -der nicht von den unter lit. a 
genannten Körperschalft,en für die in lü. a 
bezeichneten Zwecke benutJzt wird, wenn 
,der Bundesminister für Finanzen im Ein'V.er
nelhmen mit dem für ,das Fachgebiet zust;tn
·digenBundesminister allJerkannt hat, daß 
der Benutzungszweck im öffentlichen Inter
esse li,egt. Lit. a zweiter Satz gilt ent
SJprechend;" 

4. Nach dem § 2 ist folgender § 2a eirrzllfi1gen: 

,,§ 2 a. B e f r e i u ru g bei Mit e i ,g e n t u m 

(1) Steht der Steuergegenstarucl im Miteigentum 
von Körperschaften, Persünen, Personen'Vereini-

gurugen oder V'ermögensmassen, ,dienid1t ,alLe als 
begünstigte Eigentümer im Sinne dieses Bund~sge
setzes aruzusehen sind, ist der Grundibesitz vob. der 
Entr,ichmnig der Grundsteuer nicht zu befneien. 
Dies g~ltauch sinngemäß, wenn andere .als die 
Ei.gen~üill1'er des Grun,dlbesitz.es Schuldnerl der 
Gmndsteuer (§ 9) sind. I . 

(2) Die Vorschriften des Albs. 1 finden·ke:in~ An-
wendu.ng, I 

1. wenn das V o.rli~gen 'emes hegüns~igl!en 
Eigentümers für :d:ie Befreiung von l der 
Grundsteuer nicht Voraussetzung ist,oder 

2. hei Vorliegen v.on Wohnungs eigentum; nach 
,dem' WO'hnungseigentumsgesetz, ~GBl. 
Nr. 417/19'75 i.g.F., hinsichtlich jenes TeiIes 
des Steuellg.egenstandes, fiirden ,das Recht 
auf ausschließliche Nutzung und'a'Heinige 
Verfügung eingeräumt wUllde und särntlime 
Befl'eiungsvüraussetzungen :erfüHt sind.'~ 

5. Die Z. 3 .des § 3 Albs. 1 1hat zu lauten: I 

.,,3.a9 die Wohnräume der hil,fshedül'ftigeI\L Per
sonen inden Gebäuden, für ,die ~egen 
Benutzung für mildtätige Zwecke Ikeine 
Grundsteuer zu ·entrichten 1st, I 

b) die Wohnräume jenes Grurudibesitz''1s,der 
.gemäß § 2 Z.5 !lit.d benutzt wind;" I 

6. Die Z. 4 rdes§ 3 .A;bs. '1 hat zu lauten: 
I 

,,4. a) die Wohnr:äume für Schüler, Zöglinge, 
Lehrlinge oder Kinder 'bei Grundpesitz, 
der gemäß § 2 Z. 7 !it.a benutzt wir,tI, 

b ) die Wohnräume ,für Schiller:, Zö~Ji,nge, 
Lehrlinge oder KiiffiJd:er 'hei Grund~esitz, 
der gemäß § 2 Z. 7 :Jit. b für die in § 2 
Z. '7 1it. a genannten Zwecke bbnutzt 
wirtd" wenn der BundeStminister fli·r Fi
nanzen im Einvernehmen mit .dein f.ür 
.das Fach.gebi,et zuständigen Bunaesmi
nister anerkannt'hat, daß die .Unteflbrin
gung ,der Schül'er, Zöglinge, LelirIiruge 
oder Kinder in ,den Wo·hnräumem. zur 
ErfüU1:mgder im § 2 Z. 7 bezeichneten 
Zwecke notwel1!dig ist. ,Der hesc:mde,ren 
Anerkennun'g bedarfes ohne RüFksicht 

t 
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2 67 der Beilagen 

darau:f, .olb hinsichtlich des Grundibesitzes, I 13. Nachdem § 28 ,s.ind folgende §§ 28 a und b 
zu dem die Wohnräume gehören, eine einzufügen: . 
Anerkerunung im Sinne ,des § 2 Z. 7 Et. b . , 
aus<>esprochen wurde oder nicht·" ,,§ 28 a. E nt s t eh u n g des A h gab e n-

b " anspruches 

7. Die Z. 1 des § 9 Aibs. 1 hat zu 'lauten: (1) Der Abgabenanspruch entsteht mit dem Be-

,,1. Der Eigentümer oder, wenn ·der Steuergegen
stand e~n grundstücks,gleiches Recht ist, der 
Berechtigte. Dies gilt nicht hinsichtlich jenes 
Mitei,gentümers, ,dess,en Anteil am Steuer
,gegenstand gemäß § 2 a A:bs.2 Z. 2 v.on der 
Entrichtung .der Grundsteuer befreit ist;" 

8. Der Nbs. 3 des ,§ 14 hat zu lauten: 

ginn des I(,alenderjahres, für ,das ,die Grundsteuer 
auf Grund eines von der Gemeinde festgesetzten 
Hebesatzes erhoben werden soll. 

(2) Der Zeitpunkt ,der Festsetzung und der Eil
igk'eitder Grun'dsteuer ist ,ohne Einfluß auf die 
Entstehung des Abgabenanspruches. 

,,'§ 28 b. Ver jäh run g 
(1) Das Recht, die Grundsteuer festzusetzen, 

,,(3) übersteigt ,der Einlheitswert nicht den Be- unterliegt nach Maßgabe der nachstehenden Be-
tra·g von 40 000 S, so ist er ganz der Gemeinde stimmungen der Verjährung. 
zuzuweisen, in ,der sich der wertVloU.ste Teil des 
Betriebes befindet. Übersteigt der Einheitswert (2) Die Verj~hrungsfrist beträgt fünf Jahre, im 
zwar den Betrag von 40000 S, wünde aher nach Falle der Hinterziehung zehn Jahre. 
d.en Ahs. 1 und 2 einer Gemeinde ein Tei'lbetrag (3) Die Verjährung beg.innt mit Ablauf des 
zuzuweisen sei.n, ,der nich·t mehr als 20000 S be- Jahres, in dem der AhgaJbenanspruch entstanden 
tdigt, so ist dieser T eilibetrag der Gemeinde zuzu- ist. 
weisen, in ,der sich ,die Wohn- und Wirtschaltsge- (4) Die Verjährung wird durch jede zur Gel
bäude befinden oder, wenn diesein mehreren Ge- tendmachul1'g des Abgahenanspruches oder zur 
mein den gelegen s]nd, jener Gemei11lde, in der FeststeUun'g des Nbgabepflichtigen von ,der Alb
sich der wertvollste Teil des Geibäudehestandes, gabenJbehörde odier ,dem für die Festsetzung des 
befindet." Meßlbetrages zuständigen Finanzamt unternom

9. Der Albs. 2 des § 15 hat zu lauten: 

,;(2) übersteigt der Ein~heitswert nicht den Be
trag v,on 40 -000 S, so ist er ganz ,der Gemeinde 
zuzuweisen, in der sich der wertvoHste Teil des 
Grundstückes lbefindet. ühersteigtder Einheits
wert zwar den Betrag vün 40.000 S, wür-de aber 
nach Abs. 1 einer Gemeilnde ein Teilhetrag zuzu
weisen ·sei.n, der nicht mehr als 2:0 000 S betr:igt, 
S'Ü .ist dieser Teibbetrag d;er im Satz 1 bezeichn'eten 
Gemeinde zuzuweisen." 

10. Der Albs. 1 des § 16 ,hat zu lauten: 

mene, nach außenepkennibare AmtS'han,dlung 
unterhrochen. Mit Ablauf des Jahres, in welchem 
die Unterbrechung ·eingetreten ist, beginnt die 
Verjährungsfris:t neu zu iJauf'en. 

(5) Die Verjäihrung ist gehemmt, 
a) solange .die Geltendmachung des An~pruches 

innerha]b der J.etzten sechs Monate der Ver
jährung~frist wegen höherer Gewalt nicht 
möglich ist; 

b) solange d'ie Entscheidung rüber eine B'eru
fung ,gegen den Einheitswert- :hzw. Grund
steuermeßbescheid oder Grundsteuerbe
scheid ausges'etzt .ist. 

,;(1) Halben sich im einzdnen Fall die Gemein-
.den mit dem Steuerschu'ldner ülber ,die Zerlegung (6) Sind seit der Entstehung des Aibgabenan-
geeinigt, s.o ist ~die Zerlegung nach Maßgabe der spruches (§ 28 a) fünfzehn Jaihre verstrichen, darf 
Einigung vorzunehmen, sofern die Grenzen im der Abga:benanspruch nicht mehr geltend gemaCht 

I werden." § 14 unld (oder) im § 15 erreich t werden." I 
Artikel 11 

11. Der Abs. 1 des § 17 ha:t zu laut·en: I 
. (1) Die Bestimmungen ,des Art. I Z. 1 'bis 3,5, 6, 

,,{1) Für das Zerlegungsverttahren .gelten die 8 und 10 bis 13 sind erstmalig auf Feststellungs-
Vorschri,ften der Bundesa:bgahenondnung." und Veranlagungszeitpunkte oder Vor.gänge an

12. Der Albs. 1 des § 2'1 hat zu lauten: 
zuwenden, die nach ,dem 31. Dezember 1979 
liegen oder eintreten. 

,,(1) Im Falle einer Fortschrdbung ,des Feststel- (2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 4, 7 und 9 
lungSibescheides 'Üher ,einen Einheitswert ist der sin;d erstmalig auf FeststeUungs" und Veranh
neuen Veranlagung des Steuermeßbetrages (Fort- ,gungszeitpunkte oder Vorgänge anzuwenden, die 
schreibungsveranlagung) ,der Einheitswert Z'li- nach dem 311. Dezember 1982 Liegen oder ein
grunde zu legen, der auf den Fortschreibungs- treten. 
zeitpunkt (§ 21 Abs. 4 des Bewel'tungsgesetzes 
1955) festgestellt worden ist. Entsprechendes gilt Artikel III 
für die anderen im Fortschrei,bungsbescheild ge-I Mit der V.ollziehung ,dieses Bundesgesetzes Ist 
troffenen Feststellungen." der Bund·esminister für Finanzen betraut. 
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6ider Beilagen 3 

Erläuterungen 

Die auf ,den 1. Jänner 1979 mit Wirks<lJri;lkeit 
aJb 1. J1tnner 19'80 durchzuifüthrenode Hauoptfest
stdluI1ig der Einlheitswerte ,des land- und~orst
wirtschaftlichen Venmögens so11 Z1Lll1 Anlaß ge
nommen werden, einige Bestimmungen' des 
Grundsteuergesetzes zu n1ovellieren. Insbesondere 
erscheint es erforderlich, eini,ge iBefreiungsbestim
mungen ,d'er inzwischen eingetretenen Enq'lick
lung zeitgemä,ß anzupassen hzw. fl'eu aUrfzu
nehmen, die für die Zerlegung maßgebenden 
r,echtlichen Grun,dloagen zu modifizieren u:nd Be
stimmungen Ibetreff.end .die Entstehung desAlbga
benanS!pruches und die Bemessungsverjä,hrung 
in ,das Grundst·euergesetz aUlfzunehmen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wir,J be
merkt,: 

Zu Art. I Z. 1: 

Mit Bundesgesetz ''101m 6. März 19<69, BGBL 
Nr. 137/69 (iBUllidesibaJhngeserz), wurde di~ Bil
dun,g d:es Wirtschaftskörpers "österreichisch,e 
Bundestbahnen" vorgenommen. Es erscheint <laher 
zweckmäßig, die dieshezÜJglichen Bestimmungen 
im Grundsteuergesetz dieser Rechtslage anzu
passen. 

Zu Art. I Z. 2: 

Auf Grund der derzeit geltenden Bestimmu!1r
,gen im Gruondsteuergesetz sind Altenheime von 
der Entrichtung der Grundsteuer nur dann be
freit, wenn sie im Eigentum von Gebietskörper
schaften steh,en und öffent1icher Dienst oder Ge
!brauchanzunehmen ist (§ 2 Z. 1 lit. a in Verbin
dung . mit §' 6 Grundsteuergesetz). Durch die 
'bealbsichtiogte Aufnahme von entsprechenden Be
stimmungeru sollen nunmehr Altenheime, die im 
Eigentum von 'ges'etzlich anerkannten Kirchen 
oder Religionsgemeinschaften stehen, mit jenen 
der Gebietskörperschaften ,gleichgestellt werden, 
wenn gewäJhrleist~t ist, daß .der Ibestimmungsge
mäße Gelbrauch ,dieses Grundbesitzes der 'Allge
meinheit freisteht und das Entgelt nicht in der 
Albsicht, Gewinn zu erzielen, gefor.dert wil'd. 
Weitere Befreiungsvoraussetzung .ist aHerdi,ngs, 
daß es sich bei den Alten'he~men um Einrichtungen 

. handelt, in der alte Menschen, ,die zwar: nicht 
pflegelhCldürfüg, jedoch zur FuhJ:'ung eines e,igenen 
Haushaltes außerstande sind, Unterkunft; Ver
pflegunig un,cl Betreuung erhalten. Im Hi.nblick 

auf den im § 3 Gr:undsoteuergesetz enthalt~nen 
Grundsatz, wonach Grundbesitz, der W,&hn
zweck,en dient, grundsätzIich, abgaibepflichtigl ist, 
ist eine Befreiung nur ,für Wohnräume, rticht 
jedoch für Wohnungen zulässig. Wohnunge~ in 
Altenwohnheimen, die die Führung eines eigenen 
Haushaltes (se'1bständige Koch,gelegenheit) z~las
sen, sin,d: daher unalbhängig davon, ob siel im 
Eigentum ,"on Gebietskörperschaften 'oder ,von 
gesetzlich anerkannten Kircheru oder ReE~io4sge
meinschaften ste'hen, stets steuerpflichtig. 

Zu Art. I Z. 3: 
I 

Die NeufoImu!'ierung trägt lediglich ,dem Um-
stand Rechnung, ,daß es sich im Zuge des Ainer
kennungsv,erfahrens um behördliche Enots~ei
dungen !für den .Bundesminister und nicht für das 
jeweilige 'Bundesministerium händelt. Darüber 
hin'aus erfolgte eine KlarsteIlung dahing,elt.end, 
daß der Grundlbesitz für ,die in, lit. a 'bezeichneten 
Zwecke (Wissenschaft, Unterricht usw.) beAutzt 
werden muß. 

Zu Art. I Z. 4: 

Die .derzeit geltenden Befrei'ungs'bestimmungen 
im Grunodsteuerrecht sind von wenigen IAus-
nahmen a:bges~hen, an das Vorliegen f'dlg~nder 
drei Voraussetzungen geknüpft: der zu befreiende 
Grundbesitz muß im Eigentum eines begünsqigten 
Ei~entoümers .. ste~en, weiters für im Gesetz I nor
mlert'e begunstlgte Zwecke Ib,enutzt weroen, 
wolbei noch ,die Benutzung unmittelbar zu erfol
gen hat. Die Befreiung von der EntrichtuIik der 
Grundsteuer ist ,daher in oder Regel nicht nut von 
sachlichen, sondern auchv,on persönlichen Mo
menten albhängi,g. Fehlt eine der .genahnten 
Voraussetzungen ist Grundsteuerbefreiung zu 
versag,en. Die Befreiungsbestimmungen: :' des 
Grundsteu-errech:tes zählen daher zu ,den engsten 
und strengsten Befreiungsnorll1en im Steuer~echt. 
Dies ist ,dadurch gerechtfert~gt, da es sich bi:i ,der 
Grundsteuer zwar um eine bundesrecht!lich ge
r,egelte, jedoch ausschließliche Gemeindea~gahe 
handelt, somit Gesetzgeber und Nutznießer dieser 
Abga:be nicht i,dent sind. I 

Das derz.eit geltende Grundsteuergesetz enthält 
keine BestDmmun,gell', wie zu verfahren ist, wenn 
.der Steuergegenstand im Miteigentum von I Kör
,perschaften, Personen, Personenvereinigrng,en 

2' 
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4 67 der B'eila,gen 

oder Vermögensmassen steht, ,die nicht a!lle als be
günstigte Evgentümer im Sinne -des Grul1'dsteue~
gesetzes anzu·sehen sind, Es ist beabsichügt? m 
,diesen FäHen i.,d.R. keine Grundsteuerlbefremng 
zu gewäIhren, da .die persönliche Befreiungs
voraussetzung info1.ge ideeLler Anteile am gesam
ten Grundbesitz nicht ,für alle Miteigentümer 
gegeben ist und der einzelne Mit'evg,entümer auf 
Grund gesetzlicher Bestimmungen nich~ d~s 
Recht eingeräumt erhält, bestimmte RäumlichkeI
ten ausschließlich zu nutzen. Dies soH auch dann 
gelten, wenn der Grundbesitz nicht den zivilrecht
lichen (Mit-)Eigentümern, sondern a11lderen zuge-' 
_rechnet wurde. 

Da in einigen Fällen Grundsteue1'lbefreiung un
aJbhängig von der Person des E~gentümers zu ge
walhren ist, wenn ,der Grundbesitz für bestimmte 
begünstigte Zweckeibenutzt wird (z. B. in § 2 Z. 5 
lit. a 'Oder Z. 9 lit . .1), erschien es zweckmäßig, in 
diesen Fäl.Ien auch GrundsteueI1befreiung zu ge
währen, wenn der Grundbesitz im ~deellen Mit
ei,gentumsteht, 

Auch in jen'cn Fällen, in denen Miteigentum 
auf Grund des Wohnungseigentumsgesetzes 1975, 
BGBL Nr. 4117,gegeben ist, saH !bei Vorliegen 
aller anderen BefreiungsV'oraussetzungen jener 
Teil des Grundbesitzes befreit werden, der sämt
liche Befreiungs'v'Ül'aussetzungen erfüllt (z. B. Kir
chenlbeitragsstellen, Botschaften, Schulen u. dgl. in 
EigeIl'tumswo'hnhäusern). Eine uIl'terschiedliche 
Behandlung von Miteigentum erscheint in Hin
hlick auf die Besonderheiten der Bestimmungen 
im Wohnungseigentumsgesetz 1975 deshalb v-er
tretJbar, weil zwar auch hier ideelle Ameile am 
Grundbesitz für aUe Miteigentümer vorliegen, je
doch dem einzelnen Mite~gentümer auf Grund ge
setzlicher Bestimmungen das dingliche Recht ein
geräumt wird, eine selbständige, Wohnung oder 
eine sonstige selibstäfildige R,äumlichkeit aussch·ließ
lich zu nutzen und ruerüberallein zu verfügen. 
Soweit gemäß § 2'9 des Wohnungsei'gentumsge
setzes 1975, BGBL Nr. 417, die Bestimmungen des 
Wohnungseigentumsgesetzes 1948, BGBL Nr. 149, 
weiterhin in Kraft .sind, findet § 2 a Abs. 2 Z. 2 des 
Grundsteuerg'esetzes (An, I Z. 4) auch ,au·f diese 
Bestimmungen Anwendung. 

Zu Art. I Z. 5: 

Diese Knderung erscheint unter Bedachtnaihme 
auf die Systematik im § 3 ~n VeI1bindung mit § 2 
Grundsteuer,gesetz erf.orderlich, wOIbei die Be
stimmungen in der I-it. ader bisheri,gen Fassung 
der Z. 3 entsprechen, die Bestimmung'en in lit. b 
die erforderlichen Ergänzun'gen zu § 2 Z. 5 lit. d 
Grundsteuer,gesetz (Art. I Z. 2) darstellen, 

Zu Art. I Z. 6: 

Gemäß § 3 Albs. 1 Z. 4 lit. a und b Grund
steuel'gesetz i.g.F. sind die gemeinscha~tli~en 
Wohnräume für Schüler, Studenten, ZogImge, 

L'eihrlinge usw. :bei Vorlie,gen aller übrigen Be
freiungsvoraussetzungen von der Grunodsteu~r be
freit, Die wnelhmende Schaffung von Emzel
räumen in Studentenheimen, Schülerheimen u. 
dgl. lassen eine zeitgemäße Anpassung ir:. di.eser 
Bestimmung notwendig erschemen. Im ubngen 
wird auf die Erläuterungen zu A'rt. I Z. 3 ver-
wIesen. 

Zu Art. I Z. 7: 

Diese Knderung stellt die -erforderliche Ergän
zun,g zu § 2' a Albs. 2 Z. 2 (Art, I Z. 4) ,dar, Ohne 
,diese Bestimmung wäre jener Teil des Steuerge
gensta1ooes, der vom be~ünstigten Ei?entümer 
für die begünstigten Zwecke benutzt WIrd, zwar 
sachlich von ,der Entrichtung der Grundst-euer 
befreit hinsichtlich des nicht begünstigten Teiles 
des St~uergegenstan.des wäre jedoch der begün
stigte Eigentümer weiterhin Steuerschuldner. 

Zu Art. I Z. 8 bis 10: 

Die Zerlegun-g, die ins'bes~n,dere heim land
und forstwirtschaftlichen Vermögen häufig erfor
derlich wird, bedeut'et eine erhebliche Arbeitsbe
lastung für ,die Fin,anzämter. Der mit der Zerle
gung veribundene Verwaltungsaufwand mu~. de~
halb auch ·dann _in ei'nem vertretbaren Verhaltms 
zur .p'orderung nach einer ,gere~ten Vertei1u~g 
der Grundsteuer st'ehen, wenn dIe Zerlegung m 
Hinkuruft im .automatisierten Verfahren durchzu
fiilhren sein wir-d, Es erschien daher zweckmäßig, 
die ,derzeit geltend'en Bestimmungen betreffen.d 
die Zerlegung insoweit zu modifizieren, ah dIe 
derzeit im § 14 A-bs. 3 und § 15 Albs. 2 Grund
steuel'gesetz ent'haltenen Betragsrgrenzen auf 
40000 S ,bzw. 20000 Sangehohen wel'den sollen. 
Da dieß.emessungs,grul1'CUagen für die Grulnd
steuerzerlegungen zum Teil von der: Fin.:nzän:
tern händisch zu el'mitteln sind WIrd SIch dl'e 
Arlbeits'belastung merklich reduzieren, ohne ,~aß 
sich für die an der Zerlegung heteiligten Gemem
den aus der 'beabsichtigten Maßnahme nennen~
werte budgetäre Auswirkung-en ergeIben werden. 
Dies deshalb, weiL sich einerseits die j1eweils zuzu
weisenden Anteile innerlhalb der Gemeinden an
nähernd ausgleichen, anderers'eits die B-etrags
gl"enzen von 4000'0 S ,bzw. 20000 S heim '~ar:d'
und forstwirtschaftlichen Vermögen ledlghch 
einer jährlichen Grundsteuer von 3~O S hzw. 
20'0 S heim Grundvermögen von manmal 2:10 S 
bzw. i 68 S -entsprechen. 

Zu Art. I Z. 11: 

Diese Knderung ibeinhaltet lediglich den Hin
weis auf die Bund,esabgahenordnun,g. 

Zu Art. I Z. 12: 

Diese Bestimung ,dient 'lediglich der Anpassung 
an das Bewenungsgesetz. 
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Zu Art. I Z. 13: 

Wie ibereits ausgeführt wurde, erscheint es, not
wendig, grundsätzliche Bestimmungen betreffend 
die Entstehung des AhgaJbenanspruches und die 
Bemessungsverjä'hrunlg in das Gr:undsteuergesetz 
aufzunehmen. Dies ,deshaLb, 'Weil. die dieshezüg
lichen Bestimmungen in der Bundesahgabenord
nung (§ 207 Abs. 2) im tgesamten Bundesgebiet 
una!nwendbar geworden sind, da nunmehr auch 
in Niederösterreich und in' der Steiermark die 
Kompetenzen 'bei der Erhebung ,der Grundsteuer 
getrenn't sind. Die Erhebung der Grundsteuer ob
liegt lediglich Ibis einschließ'Iich der F'estsetzung 
der Steuermeßlbetr~ge'den Albgaibenibehöl'den des 
Bundes (Finan:zämtern). Für die weiteren Schritte 
der Erhebung ,der Grundsteuer (Berechnung und 
Fest~etzung des ]ahrdbetraJges der Grundsteuer) 
sind gemäß § 16 'Albs. 1 Fin,anzausgleichsgesetz 
1979 die hebeberechtigten Gemeinden zuständig. 
Die Bundesa.hgaibenlQ,rdnung findet jedoch' nur 
in'soweit Anwendung, als bundesrechtlichgere
gelte Atbgaiben durdl Ahgaben!behörden d'es 
Bundes 'zu erheben sind (§ 1 der BundesaJhgaben
ordnung), so daß himichdlich ei,nes Teiles ,der Er
hebung der Grundsteuer keine einheitlichen ge
setzlichen Bestimmungen betreffend die B'emes
sungsverjährung derzeit A,nwendurtg finden und 
da:her deren Aufnahme dringend gehoten 
erscheint. 

Die nunmehr vorgesehene Verj;rhrungsfr.ist 
ents-pricht jener für jährlich wiederkehrend zu 
entrichtenden Abgaben. Der fünf jährige Zeitraum 
erscheint nicht nur infolge der Trennurug der 
Kompetenz-en bei der ErheJbun,g der Grundsteuer 
gerechtferti,gt, sondern auch ,deShaLb, weil die Be
messungsverjährung bereits mit Alb1auf des Jahres 
beginnt, .in dem ,der Alhgabenanspruch -entstanden 
ist, also mit Beginn des KaleruderjaJhres, für das 
die Grundsteuer auf Grund eines ",on der Ge
meinde festgesetzten Hebesa!tzes erhdben werden 
soll, die Finanz~mter jedoch oftmals ers~ viel 
spät'er von der Existenz eines Steuergegenstandes 

-bei der Ers-t!bemessung Kenntnis erlangen. Dicl er
fOl'derlichen flankierenden Maßnahmen (EJjm~nie
rung der ,derzeit bestehenden Bestimmungen) 
si'nd im Entwurf der Novelle zur Bundesahgatben-
ordnung vorgesehen. I 

Zu Art. 11: 
I 

Die im Albs. 1 vorgesehen,e Inkrafttreterisbe
stimmung entspricht dem für die Hauptfest1stel
lung der Einheitswerte -des land- und forstfirt
sdlafdichen Vermögens v-orgesehenen Wirksam
keitszeitpunkt 1. Jänner 1980. Es können d~her 
inslbes,ond'ere ,die neuen Bestimmungen Ibetr,effend 
die Zerlegung hei dieser Vermögensart im Zuge 
.der Hauptfeststellungsarbeiten in einem ~oll
zogen werden. Die üibrigen v-on diesem Absatz be
tr-offenen Bestimmungen sind vom Wirksam~er
den der Hauptfeststellung der Ein1heitswerte des 
land- und forstwirtschafl'!ichen Vel'mögens uhah
hängig. 

Die im Abs. 2 ~orgese'hene Inkrafttretensbe
stimmung entspricht dem für die nächste Haupt
feststellung der Einheitswerte des Grundvermo
gens vorgesehenen Wirksamkeitszeitphnkt 
1. Jänner 1983. Der VoIlzug der neuen Be~tim
mungen betreffend Grundsteuerbefreiungl im 
Falle von Miteigentum (Art. I Z. 4 und 7) sewie 
betreffend' ,die Zerlegung heim Grull'dvermö,gen 
(Art. I Z. 9) süll zweckmäßigerweise erst im Zuge 
der Hauptfeststellungsarlbeiten lfür diese Vefmö
gens art einsetzen, .da die sofortige Vollziepung 
mit einem erheblichen Verwahungsaufwand für 
die Finanzämter verbunden wären und dal1über 
hinaus in'ner'halb ,des derzeitigen Hau,pt.feststel
'lungszeitraumes unterschiedliche V'Orschriften an-
zuwenden wären. I 

Steuerliche Auswirkungen 
! 

Die beabsichtigte Novellierung des G~und
steuergesetzes bewirkt keine nennenswerte Knde
rung des Grundsteueraufkommens der I Ge
meinden. 

Gegenüberstellung des Wortlautes des Gesetzentwurfes mit qem 
derzeit geltenden Gesetzestext 

Wortla u t des Gesetzentwurfes: 

§ 2. B e fr e i u 11: gen 

Keine Grundsteuer ist zu entrichten für: 

1. Grundbesitz 

a) 

b) der Osterreichisd1en Bundesbahnen, der für 
, ihre Betriebs- oder VerwahungS'zwecke be

nutzt wird. Die Befreiung beschränkt sich 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

§ 2. B -e f r e i u n gen 

Keine Grundsteuer ist zu entrichten für: 

'1. Grundhesitz 

a) 
b) des Bundes, der zum Eisenlbahnver~ögen 

gehört und V-Oll: den Osterreichischen 
Bundesbahnen -f>ür~hre Betrie'bs- oder, Ver-
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6 67 der B'eilagen 

Wortlaut.des Gesetzentwurfes: Derzeit gel,tender Gesetzestext: 

bei dem Grundbesitz, der für Betriehs
zwecke benutzt wird, auf die 'Hälfte der an 
sich ,zu entrichtendenSteuer; 

2 ... . 

3 ... . 

4 ... , 

5. a) 

b) 

c) 

d) Grundhesitz einer g.esetzlich anerkannten 
Kirche oder Religionsgesdlschaft oder 
einer andel'en Körperschaft des öffent
lüchen Rechtes, der von der g,esetzlich an
erkannten K~rche oder Iteligionsgesell
schaft aIs Altenheim benutzt wird, wenn 
der hestimmungsgemäße Gebrauch der 
Allgemeinheit freisteht und das Entgelt 
nicht in der Ahsicht, Gewinn zu erzielen, 
gefordert wird; 

6 .... 

7. a) ... 

ib) Grull'dbesitz, der nicht von den unter 
lit. a genannten Könperschaften für die 
in lit. a bezeichneten Zwecke benutzt 
wird, wenn ,der Bundesminister für Fi
nanzen im Einvern'ehmen mit dem für 
das Fachgebiet zuständigen Bundesmini
ster a,nerkannt hat, daß der Benutzungs
zweck im öffent'lichen Interesse li~gt. 
Lit. a zweiter Satz gilt ents,prechend; , 

8 •... 

9 ... . 

10 ... . 

§ 2 a. B e f r e i u n,g bei Mit e i gen turn 

(1) Steht der Steuergegenstand im Miteigen
tum von KönperschafteIl!, Personen, Personen!Ver
eini,gungen oder Vermögensmassen, ,die nicht alle 
als begünstigte Eigentümer im Sinne dieses 
Bundesgesetzes a.nzusehen sind, ist ,der Grundbe
sitz von der Entrichtung der Grundsteuer nicht 
zu befreien. Dies gilt auch si,nngemäß, wenn 
andere als die Eigentümer des Grundlbesitzes 
SchuIdner der Grundsteuer (§ 9) sind. 

(2) Die Vorschriften des Ahs. 1 finden keine 
Anwendung, 

1. wenn ,das Vorliegen emes begünstigten 
Eigentümers für ·die B.efreiung von der 
Grundsteuer nicht Voraussetzung ist, oder 

waltunlgszwecke Ibenutzt wir-d. Die Be
freiung heschränkt sich bei dem Grundbe
sitz, der für Betriehszwecke :benutzt wird, 
auf ,die Hälfte ,der an sich zu entrichtenden 
Steuer; 

2 ... . 

3 ... . 

4 ... . 

5. a) 

b) 
c) 

6 .... 

7. a) ... 

-b) Grundbesitz, der nicht von ,den unter 
Et. a genan'nten Körperschaften für die 
bezeichneten Zwecke benutzt wird, wenn 
,das Bundesministerium für Finanzen im 
EiIl!v'erneihmen mit ,dem ,für das Fachgebiet 
zuständigen Bun,desministerium aner
kannt hat, ,daß ,der Benutzungszweck im 
öffentlichen Interesse liegt. Lit. a zweiter 
Satz ,gilt ents1prechend; -

8 ... . 

9 ... . 

10 ... . 
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67 der Beilagen 7 

Wortla u t des Gesetzen twurfes: Derzeit gehender Gesetzestext: 
, 

2'. bei Vorliegen von Wohnungseigentum Aach 
dem Woihnungseigentumsgesetz, BGBI. 
Nr. 417/1975 i.g.F., hinsichtlich jenes Tbiles 
,des Steuergegenstandes, für ,d;en ,das Recht 
auf ausschließlich,e Nutzung und al1ei~ige 
Verfügung eingeräumt wurde und sämtliche 
Befreiungsyoraussetz·unlgen erfüilltsind. 

§ 3. S t e u 'e r p f I ich t bei Ben u t z u n g § 3. S t e ue r p f I ich t bei Ben u t z u n g 
zu Wohnzwecken zu Wohnzwecken : 

(1) ... Demnach ist unter den weit~ren 
Voraussetzungen des § 2 keine Grundsteueri" zu 
entrichten für: 

1. .. . 

2 ... . 

3. a) ,die Wohnräume der hil.fsbedürftiigen 
Personen in den Gebäuden, für: die 
wegen Benutzung für miI.dtätige Zw~ecke 
keine Grundsteuer zu entrichten ist, 

'b) ,die Wohnräume jenes Grun,dlbesitzes, 
,der gemäß ,§ 2' Z. 5 lit. d benutzt wird; 

4. a) ,die Wohnräume für Schüler, Zöglinge, 
Lehrlinge oder, Kinder bei Grundbesitz, 
der gemäß § 2 Z. 7 lit. a benutzt ~ird, 

Ib) die Wohnräume für Schüler, Zögl,inge, 
Lehrlinge oder Kinder bei Grundbesitz, 
,der ,gemäß § 2' Z. 7 lit. b für die irr § 2 
Z. 7 lit. a genannten Zwecke benutzt wird, 
wenn der Bundesminister für Finanzen 
im Einvernehmen mit dem für das Fach
gebiet zuständigen Bundesminister aner
kannt hat, daß die Untetibringung' der 
Schüler, Zöglinge, Lehrlinge oder Kin,der 
in den Wohnräumen zur Erfüllung. der 
im § 2' Z. 7 bezeichneten Zwecke notwen
dig iS!t. Der ·besonderen Anerkennung be
dar.f es 'ohne Rücksicht ,darauf, ob hin
sichtlich des Grwndbesitzes, zu dem die 
Wohnräume gehören, eine AnerkenIlrung 
im Sinne ,des § 2 Z. 7 lit. b ausgespro'chen 
wurde oder nicht; 

§ 9. S ,t e u e r s c h u 1 d n e r 

(1) Schul,dner ,der Grundsteuer ist: 

1. Der Eigentümer oder, wen'n der Steuergegen
s·tandein ,grundstücksgleiches Recht ist; der 
Ber'echtigte. Dies ,gilt nicht hinsichtLich, jenes 
Miteigentümers, dessen Antei'l am St.euerge
genstand gemäß § 2 a Albs. 2 Z. 2 von der 
Entr:ichtung der Grundsteuer 'befreit ist; , 

(1) ... Demn,ach ist umer ,den weit'eren ~or
aussetzungen des § 2 keine Grundsteuer zu e,nt
richten für:' 

1. .. . 

2 ... . 

3. die Wohnräume der hilfsbedürftigen ~er
sonen in den Gebäuden, für die wegen Be
nutzung für mildtätige Zwecke keine Grund-

'ch . I steuer zu enen ten 1st; • 

I 

4.a) die ,gemeinschaftlichen Wohnräume lfür 
Schüler, Zöglinge, Lehrlinge oder Kir/·der 
bei Grundbesitz, der gemäß § 2 Z. 7 !jt. a 
~benutzt wird, ! 

b) die gemeinschaftlichen Wohnräume I für 
Schmer, Zöglinge, Lehrling,e oder Kinder 
'bei Grundbesitz, ,d:er gemäß § 2 Z. 7 lit. h 
Ibenutzt wir'd, wenn das Bundesmini~te~ 
riuni .für Fin-anzen im Einvernehmen :mit 
,dem für das Fachgebiet zuständigen B;un
desministerium anerkannt hat, daß ~ ,die 
Untel1bringung der SchÜ'ler, Zöglinge, 
Lehrlinge oder Kinder in den gembin
schaftlichen Wohnräumen zur Erfüllung 
der im ,§ 2 Z. 7 Ibezeichneten Zw~cke 
notwendig ist. Der 'bes,onderen Anerken
nung Ibedarf es ohne Rücksicht -dar~uf, 
o:h hinsichtLich ,des Grundbesitzes, zu dem 
die Igemeinschaf.tlichen Wohnräume I ge
,hören, eine Anerkennung im Sinne, ·des 
§ 2 Z. 7 Et. b ausgesprochen wurde oder 
nicht; I 

. , 

§ 9. S t e u e r s c h u 1 d ne r I 

(1) Schuldner oder Grundsteuer ist: I 

1. Der Eig·entJÜmer ,oder, wenn .der Steuerge~en
st3Jnd ein ,grundstücksgleiches Recht ist, ! der 
Berechtigte; 

67 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 9

www.parlament.gv.at



8 67 ,der BeiI.agen 

WI ortlautdes Gesetzentwurfes: Derzei,t ,gehender Gesetzestext: 

§ 14. Zerlegungsmaßstab für land- § 14. Zerlegungsmaßstah für land
und f'Ü r s t wir t s c h a f t I ich e B e tri e b e und f 0 r 's t wir t s ch a, f t I ich e B e tri e b e 

(3) Oberste~gt der Einheitswert nicht ,den B'e
trag von 40 000 5, so ist er ganz der Gemeinde 
zuzuweisen, in ,der sich der wertvollste Teilodes 
Betriebes :befindet. Ülbers:teigt der Einiheitswert 
zwa,r ,den Bet'ra,g von 40 000 5, würode a'ber nach 
den Albs. 1 und 2 einer Gemeinde ein! TeiLbetrag 
zuzuweisen sein, der nicht mehr als 210000 S he
trägt, so ist dieser Teilbetrag der Gemeinde zuzu
weisen, in der sich ,die Wohn- und Wirtschaftsge
,häude befinden oder, wenn ,diese in mehreren Ge
meinden gelegen sind, jener Gemeinde, in oder S'ich 
der wertvollste Teil des Gelbäudebestandes be
findet. 

'§15. Zerlegungsmaßstab für 
Grundstücke 

(2) Übersteigt der Einheitswert nicht den Be
trag von 40000 S, so ist 'er galllZ ,der Gemeinde 
zuzuweis,en, in ,der sich der wertv,oUs:te Teil des 
Grun,dstückes 'befindet. übersteigt der Einiheits
wert 7Jw,ar den Betug von 40 000 S, würde aber 
nach Albs. 1 einer Gemeinde ein Tei'lb-etra,g zuzu
weisen sein, der nicht mehr als 20 000 S beträ.gt, 
S'O ist dieser Teilbetrag der im Satz 1 bezeichneten 
Gemeinde 'zuzuweisen. 

§ 16. Zer leg u n g s maß s tab für 
'besondere Fälle 

(3) Übers,teigt der Einheitswert nicht d'en Be
trag von 5 000 5, SoO ist 'er 'ganz der Gemeinde 
zuzuweisen', in der sich ,der wertvollste Tei'l des 
Betriebes befindet. o.berstJeigt der Einheitswert 
zwar den Betrag von 5 000 S, würde aber nach 
den Albs. 1 und 2 einer Gemeinde ein Tei~betrag 
zuzuweis,cn sein, ,der nicht mehr als 5 000 S be
trä.gt, 5'0 ist ,dieser Teilbetrag der Gemeinde zu
zuweisen, in der sidldie Wohn- und WirtschaÜs
gebäude befinden oder, wenn diese in mehreren 
Gemeinden gelegen sind, jener Gemeinde, in der 
sich der wertvo~lste Teil des Gebäude:bestandes 
befindet. 

§ 15. Zer I eg u n g s maß s tab für 
G run d s tJii c'k e 

(2) ühersteigt der Einheitswert nicht den Be
trag v,on 5000 S, so ist er ganz der Gemeinde zu
zuweisen, in der sich der wertvollste Teil des 
Grundstückes :befindet. übersteigt der Einheits
wert zwar den Betra,g von 5000 S, würde aber 
nam .A:bs. 1 einer Gerpoeinde ein TeiLbetrag zu
zuweisen sein, der nicht mehr als 5 000 S be
trägt, so ist ,dieserTei'l!betrag der im Satz 1 bezeich
neten Gemeinde zuzuweisen. 

§ 16. Zer leg u n g s maß s tab für 
besondere Fälle 

(1) HaJbelli sich im einzelnen Fall die Geme~nden', (l)Halben sich im einzelnen Fall die Gemeinden 
mit ,dem Steuerschu'lodner Ülber die Zerlegung mit dem Steuerschu'ldner über ,die ZerIegung ge
geein~t, so ist die ZeJ'legung nach MaßgaJbe der einigt, so ist die Zerlegung nach Maßgabe der 
Einigung vorzunehmen, sofern die Grenzen 1m Ein'igung vorzunehmen. 
§ 14 und (oder) im ,§ 15 ,erreicht wel'den. , 

§1~ Zerlegungsverfahren 

(1) Für das ZerlegungsveNaJhren gelten die Vor
schriften oder Bundes~bgabenordnung. 

§ 17. Ze r1 e gun g s ver f a h ren 

(1) Für das Zerle,gungsverfa'hren gelten die Vor
schrirften der Abgabenordnung. 

§ 21. F 0 r t s c h re i Ib U n Ig s ver a n' lag u n g § 21. F 0 r t s c h r e i Ib u n ,g s ver a 11' lag u n g 

Cl) Im FalLe ,einer Fortschre~bung des Feststel
'lungsbescheides ii!ber einen Einheitswert ist der 
neuen Veranhgung ,des Steue!1meßbetra,ges (Fort
schreibungsveranlagung) der Einheitswert zu
grunde zu 1egen, der auf den Fortschrejlbungs
zeiupunkt (§ 21 Abs. 4 ,des Bewertungsgesetzes 
1955) festgestellt wO!1den ist. Entsprechendes gilt 
für die anderen im Fortschreibung&hescheid ge
troffenen Feststellungen. 

(1) Im FaHre ,einer Fortschreibung des Feststd
lung~bescheicles Ülbereinen Einheitswen ist der 
n,eu'en Veranlagung des Steuel'meßlbetra,ges (Fort
schre~bungsveranla,gung) der Einheitswert zu
,grunde zu leg.en, de'r auf den Fortschrej,bungs
zeitpunkt (§ 21 A'bs. 3 des Bewertungsgesetzes 
1955) festgesteHt worden ist. Ent&prechendes gilt 
für die anderen im Fortschl'eibungSbescheid ge
tr,offenen Feststellungen. 
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67i:der Beil:l.gen 9 

Wortlaut des Gesetzentwurfes: Derzeit geltender Gesetzestext: 

I 

§ 28 a. E nt s t e h u n gd e s A b gab e n-
anspruches ' I 

I 
(1) Der Ahgaibenans.p.ruch entsteht mit den~ Be-

ginn des Ka;lenderj.ahres, f'ür das die Grun,dst~uer 
auf Grund eines von der Gemeinde festgesethen 
Hebesatzes erlhoben werden soll. i 

I 

(2) Der Zeitpunkt der Festsetzung und: der 
Fälligkeit der Grundsteuer ist ,ahne Einfluß auf 
die Entstehung des A:bgalbenanspruches. 

§ 28 b. Ver j äh run g 

(1) Das Recht, die Grundsteuer festzusetzen, 
unterliegt nach Maßg.aJbe der nachstehenden: Be-
stimmungen der Verj~hrun'g. : 

(2) Die Verjährungsfrist !beträ'gt fünf Jahre, 
im FaUe der Hinterziehung zehn JaJhre. I 

, , 
(3) Die Verjährung beginnt mit Ablauf: des 

Jahres, in dem der AJbgabenanspruch entsta,~den 
1st. 

I 

(4) Die Verj~rung wird :durch jede zur pel-
tendmaehung ,des Ahgahenanspruches oder: zur 
Feststellung des Abgabepflich,tigen von der iAb
gabenlbehörde .oder dem ,für ,die Festsetzung! des 
Meßlbetra,ges zusotändigen ,FinanJ:amt unN~r~.om-' 
mene, nach außen erkennbare Am.tshand)ung 
unterlbrochen. Mit Ablauf des Jahres, in welchem 
die Unterlbreehung ei,n,getreten ist, beginnt! die 
Verjährungsfrist neu zu laufen. I 

(5) Die Verjährung ist gehemmt, I 

a) solange die Geltendmachuntg des Anspruches 
inn>erlha\~b der letzten sechs Monate der ;Ver
jährungsfrist wegen höherer Gewalt I'licht 
möglich ist; : 

I 
b) solange ,die Entscheidung ü:bereine ~eru-

fung gegen den Einheitswert- hzw. Grhnd
steuerrneßbescheid .oder Grundsteuerbe-

I 

sehet,d ausgesetzt ist. I 

(6) Sind seit der Entstehung des Abgahehan
spruches (§ 28 a) fünfzehn Jahre verstrichen, idarf 
der Ahgalbenanspruch nicht mehr gelte11ld gerriacht 
werden. j 
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